
Kinder- und Jugendbeteiligung in 
der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg

TOP 8 Satzung Kinder- und Jugendbeirat



Jugend AG in Neubrandenburg

• 3 Jahre

• 13 Schülerinnen und Schüler 

Kernaufgaben

• Beratung und Stellungnahmen

• Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung (monatl. Treffen)

• Interessenvertretung 

Weitere Aufgaben

• Vernetzung: Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen, Mitglieder in Netzwerken (AG KIJUBE), 

anderen Jugendgremien und übergeordneten Strukturen wie dem Dachverband für Kinder-

und Jugendgremien MV 

• Erster landesweiter Dachverband der Kinder- und Jugendgremien MV

• Jugendliche gestalteten den Prozess eigenständig (Satzung, Organisation, Leitung)

• Stärkung der Mitbestimmung auf Landesebene



Jugend AG in Neubrandenburg



Jugend AG wird zum Kinder- & Jugendbeirat

Wie geht es weiter

Etablierung einer Beteiligungsrichtlinie:

• Verbindl. Regelwerk, das festlegt wie Kinder & Jugendliche systematisch in Planungen sowie 

Entscheidungen einbezogen werden

Implementierung des Kinder- & Jugendbeirates 

• Satzung des Kinder- & Jugendbeirat



Jugend AG wird zum Kinder- & Jugendbeirat

Positive Auswirkungen auf die Kommune

• Kinder und Jugendliche erleben Politik vor Ort als zugänglich und wirksam, sie lernen 

Mitgestaltung und Verantwortung.

• Die Kommune erhält unmittelbare Rückmeldungen aus der Lebenswelt junger Menschen (z.B. zu 

Verkehr, Freizeit, Schule, Klima), Fehlplanungen und Akzeptanzprobleme können reduziert 

werden.

• Der Beirat hilft, die Beteiligungspflichten aus dem Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetz M-V 

dauerhaft und nachvollziehbar zu erfüllen.

• Eine jugendfreundliche Kommune mit ernst gemeinter Beteiligung wirkt attraktiv für Familien und 

Fachkräfte und verbessert ihr öffentliches Profil.

• Politik und Verwaltung haben einen festen, legitimierten Ansprechpartner für Kinder- und 

Jugendthemen, statt nur punktuelle Beteiligungsaktionen durchzuführen.


